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Informationsblatt für die Privatklägerschaft 

Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die gegenüber einer 
Strafverfolgungsbehörde schriftlich oder mündlich zu Protokoll erklärt, sich am 
Strafverfahren beteiligen zu wollen: 

als Strafkläger/-in (durch die Strafklage werden die Verfolgung und Bestrafung der für die 
Straftat verantwortlichen Person verlangt) 

und/oder 

als Zivilkläger/-in (durch die Zivilklage werden adhäsionsweise privatrechtliche Ansprüche 
geltend gemacht, die aus der Straftat abgeleitet werden) 

Die Privatklägerschaft kann namentlich folgende Rechte geltend machen: 

 Akten einsehen; 
 an Verfahrenshandlungen teilnehmen; 
 einen Rechtsbeistand beiziehen; 
 sich zur Sache und zum Verfahren äussern; 
 Beweisanträge stellen. 

Auszug aus der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) 

Art. 104 Parteien 
1 Parteien sind: 
a. die beschuldigte Person; 
b. die Privatklägerschaft; 
c. im Haupt- und im Rechtsmittelverfahren: die Staatsanwaltschaft. 
2 Bund und Kantone können weiteren Behörden, die öffentliche Interessen zu wahren haben, volle oder beschränkte 
Parteirechte einräumen. 

Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte 
1 Andere Verfahrensbeteiligte sind: 
a. die geschädigte Person; 
b. die Person, die Anzeige erstattet; 
c. die Zeugin oder der Zeuge; 
d. die Auskunftsperson; 
e. die oder der Sachverständige; 
f. die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte. 
2 Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechte unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur 
Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu. 

Art. 106 Prozessfähigkeit 
1 Die Partei kann Verfahrenshandlungen nur gültig vornehmen, wenn sie handlungsfähig ist. 
2 Eine handlungsunfähige Person wird durch ihre gesetzliche Vertretung vertreten. 
3 Eine urteilsfähige handlungsunfähige Person kann neben ihrer gesetzlichen Vertretung jene Verfahrensrechte ausüben, 
die höchstpersönlicher Natur sind. 

Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör 
1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht: 
a. Akten einzusehen; 
b. an Verfahrenshandlungen teilzunehmen; 
c. einen Rechtsbeistand beizuziehen; 
d. sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern; 
e. Beweisanträge zu stellen. 
2 Die Strafbehörden machen rechtunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam. 
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Art. 108 Einschränkungen des rechtlichen Gehörs 
1 Die Strafbehörden können das rechtliche Gehör einschränken, wenn: 
a. der begründete Verdacht besteht, dass eine Partei ihre Rechte missbraucht; 
b. dies für die Sicherheit von Personen oder zur Wahrung öffentlicher oder privater Geheimhaltungsinteressen 
erforderlich ist. 
2 Einschränkungen gegenüber Rechtsbeiständen sind nur zulässig, wenn der Rechtsbeistand selbst Anlass für die 
Beschränkung gibt. 
3 Die Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen. 
4 Besteht der Grund für die Einschränkung fort, so dürfen die Strafbehörden Entscheide nur so weit auf Akten, die einer 
Partei nicht eröffnet worden sind, stützen, als ihr von deren wesentlichem Inhalt Kenntnis gegeben wurde. 
5 Ist der Grund für die Einschränkung weggefallen, so ist das rechtliche Gehör in geeigneter Form nachträglich zu 
gewähren. 

Art. 109 Eingaben 
1 Die Parteien können der Verfahrensleitung jederzeit Eingaben machen; vorbehalten bleiben besondere Bestimmungen 
dieses Gesetzes. 
2 Die Verfahrensleitung prüft die Eingaben und gibt den anderen Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Art. 110 Form 
1 Eingaben können schriftlich eingereicht oder mündlich zu Protokoll gegeben werden. Schriftliche Eingaben sind zu 
datieren und zu unterzeichnen. 
2 Bei elektronischer Übermittlung muss die Eingabe mit einer anerkannten elektronischen Signatur versehen 

sein. Der Bundesrat bestimmt das Format der Übermittlung. Die Strafbehörde kann verlangen, dass die Eingabe in 
Papierform nachgereicht wird. 
3 Im Übrigen sind Verfahrenshandlungen an keine Formvorschriften gebunden, soweit dieses Gesetz nichts Ab-
weichendes bestimmt. 
4 Die Verfahrensleitung kann unleserliche, unverständliche, ungebührliche oder weitschweifige Eingaben zurückweisen; 
sie setzt eine Frist zur Überarbeitung und weist darauf hin, dass die Eingabe, falls sie nicht überarbeitet wird, unbeachtet 
bleibt. 

Art. 115 Geschädigte Person 
1 Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist. 
2 Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person. 

Art. 118 Begriff und Voraussetzungen 
1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivil-
klägerin oder -kläger zu beteiligen. 
2 Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt. 
3 Die Erklärung ist gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens abzu-
geben. 
4 Hat die geschädigte Person von sich aus keine Erklärung abgegeben, so weist sie die Staatsanwaltschaft nach Eröffnung 
des Vorverfahrens auf diese Möglichkeit hin. 

Art. 119 Form und Inhalt der Erklärung 
1 Die geschädigte Person kann die Erklärung schriftlich oder mündlich zu Protokoll abgeben. 
2 In der Erklärung kann die geschädigte Person kumulativ oder alternativ: 
a. die Verfolgung und Bestrafung der für die Straftat verantwortlichen Person verlangen (Strafklage); 
b. adhäsionsweise privatrechtliche Ansprüche geltend machen, die aus der Straftat abgeleitet werden (Zivilklage). 

Art. 120 Verzicht und Rückzug 

1 Die geschädigte Person kann jederzeit schriftlich oder mündlich zu Protokoll erklären, sie verzichte auf die ihr zu-
stehenden Rechte. Der Verzicht ist endgültig. 
2 Wird der Verzicht nicht ausdrücklich eingeschränkt, so umfasst er die Straf- und die Zivilklage. 

Art. 121 Rechtsnachfolge 
1 Stirbt die geschädigte Person, ohne auf ihre Verfahrensrechte als Privatklägerschaft verzichtet zu haben, so gehen ihre 
Rechte auf die Angehörigen im Sinne von Artikel 110 Absatz 1 StGB in der Reihenfolge der Erbberechtigung über. 
2 Wer von Gesetzes wegen in die Ansprüche der geschädigten Person eingetreten ist, ist nur zur Zivilklage berechtigt und 
hat nur jene Verfahrensrechte, die sich unmittelbar auf die Durchsetzung der Zivilklage beziehen. 

Art. 122 Zivilklage. Allgemeine Bestimmungen 
1 Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Straf-
verfahren geltend machen. 
2 Das gleiche Recht steht auch den Angehörigen des Opfers zu, soweit sie gegenüber der beschuldigten Person eigene 
Zivilansprüche geltend machen. 
3 Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Artikel 119 Absatz 2 Buchstabe b rechtshängig. 
4 Zieht die Privatklägerschaft ihre Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurück, so kann sie sie 
auf dem Zivilweg erneut geltend machen. 

Art. 123 Bezifferung und Begründung 
1 Die in der Zivilklage geltend gemachte Forderung ist nach Möglichkeit in der Erklärung in Artikel 119 zu beziffern und, 
unter Angabe der angerufenen Beweismittel, kurz schriftlich zu begründen. 
2 Bezifferung und Begründung haben innert der von der Verfahrensleitung gemäss Art. 331 Absatz 2 angesetzten Frist zu 
erfolgen. 
 



Art. 124 Zuständigkeit und Verfahren 
1 Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilanspruch ungeachtet des Streitwertes. 
2 Der beschuldigten Person wird spätestens im erstinstanzlichen Hauptverfahren Gelegenheit gegeben, sich zur Zivilklage 
zu äussern. 
3 Anerkennt sie die Zivilklage, so wird dies im Protokoll und im verfahrenserledigenden Entscheid festgehalten. 

Art. 125 Sicherheit für die Ansprüche gegenüber der Privatklägerschaft 
1 Die Privatklägerschaft, mit Ausnahme des Opfers, hat auf Antrag der beschuldigten Person für deren mutmassliche, 
durch die Anträge zum Zivilpunkt verursachten Aufwendungen Sicherheit zu leisten, wenn: 
a. sie keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz hat; 
b. sie zahlungsunfähig erscheint, namentlich wenn gegen sie der Konkurs eröffnet oder ein Nachlassverfahren im Gang 
ist oder Verlustscheine bestehen; 
c. aus anderen Gründen eine erhebliche Gefährdung oder Vereitelung des Anspruchs der beschuldigten Person zu be-
fürchten ist. 
2 Über den Antrag entscheidet die Verfahrensleitung des Gerichts. Sie bestimmt Höhe der Sicherheit und setzt eine Frist 
zur Leistung. 
3 Die Sicherheit kann in bar oder durch Garantie einer in der Schweiz niedergelassenen Bank oder Versicherung geleistet 
werden. 
4 Sie kann nachträglich erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben werden. 

Art. 126 Entscheid 
1 Das Gericht entscheidet über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person: 
a. schuldig spricht; 
b. freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist. 
2  Die Zivilklage wird auf den Zivilweg verwiesen, wenn: 
a.  das Strafverfahren eingestellt wird; 
abisdarüber nicht im Strafbefehlsverfahren entschieden werden kann; 
b.  die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat; 
c.  die Privatklägerschaft die Sicherheit für die Ansprüche der beschuldigten Person nicht leistet; 
d.  die beschuldigte Person freigesprochen wird, der Sachverhalt aber nicht spruchreif ist. 
3 Wäre die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, so kann das Gericht die Zivilklage 
nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen. Ansprüche von geringer Höhe 
beurteilt das Gericht nach Möglichkeit selbst. 
4 In Fällen, in denen Opfer beteiligt sind, kann das Gericht vorerst nur den Schuld- und Strafpunkt beurteilen; anschliessend 
beurteilt die Verfahrensleitung als Einzelgericht nach einer weiteren Parteiverhandlung die Zivilklage, ungeachtet des 
Streitwerts. 

Art. 318 Abschluss 
1 Erachtet die Staatsanwaltschaft die Untersuchung als vollständig, so erlässt sie einen Strafbefehl oder kündigt den 
Parteien mit bekanntem Wohnsitz schriftlich den bevorstehenden Abschluss an und teilt ihnen mit, ob sie Anklage erheben 
oder das Verfahren einstellen will. Gleichzeitig setzt sie den Parteien eine Frist, Beweisanträge zu stellen. 
1bis Sie teilt den geschädigten Personen mit bekanntem Wohnsitz, die noch nicht über ihre Rechte informiert wurden, 
schriftlich mit, dass sie einen Strafbefehl erlassen, Anklage erheben oder das Verfahren durch Einstellung abschliessen 
will, und setzt ihnen eine Frist, innerhalb welcher sie sich als Privatklägerschaft konstituieren und Beweisanträge stellen 
können 
1bis Sie teilt den geschädigten Personen mit bekanntem Wohnsitz, die noch nicht über ihre Rechte informiert wurden, 
schriftlich mit, dass sie einen Strafbefehl erlassen, Anklage erheben oder das Verfahren durch Einstellung abschliessen 
will, und setzt ihnen eine Frist, innerhalb welcher sie sich als Privatklägerschaft konstituieren und Beweisanträge stellen 
können. 
2 Sie kann Beweisanträge nur ablehnen, wenn damit die Beweiserhebung über Tatsachen verlangt wird, die unerheblich, 
offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind. Der Entscheid ergeht schriftlich und 
mit kurzer Begründung. Abgelehnte Beweisanträge können im Hauptverfahren erneut gestellt werden 
3 Mitteilungen nach den Absätzen 1 und 1bis sowie Entscheide nach Absatz 2 sind nicht anfechtbar. 

Art. 427 Kostentragungspflicht der Privatklägerschaft und der antragstellenden Person 
1 Der Privatklägerschaft können die Verfahrenskosten, die durch ihre Anträge zum Zivilpunkt verursacht worden sind, 
auferlegt werden, wenn: 
a. das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen wird; 
b. die Privatklägerschaft die Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurückzieht; 
c. die Zivilklage abgewiesen oder auf den Zivilweg verwiesen wird. 
2 Bei Antragsdelikten können die Verfahrenskosten der antragstellenden Person, sofern diese mutwillig oder grob 
fahrlässig die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat, oder der Privatklägerschaft 
auferlegt werden: 
a. wenn das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen wird; und 
b. soweit die beschuldigte Person nicht nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist. 
3 Zieht die antragstellende Person im Rahmen eines durch die Staatsanwaltschaft vermittelten Vergleichs den Strafantrag 
zurück, so trägt in der Regel der Bund oder der Kanton die Verfahrenskosten. 
4 Eine Vereinbarung zwischen der antragstellenden und der beschuldigten Person über die Kostentragung beim Rückzug 
des Strafantrags bedarf der Genehmigung der Behörde, welche die Einstellung verfügt. Die Vereinbarung darf sich nicht 
zum Nachteil des Bundes oder des Kantons auswirken. 


